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§ 35 B-GlBG Bestellung der
Kontaktfrauen

(Frauenbeauftragten)
 B-GlBG - Bundes-Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)In jeder Dienststelle, in der mindestens fünf Dienstnehmerinnen beschäftigt sind, kann die oder der

Vorsitzende der Arbeitsgruppe eine Dienstnehmerin zur Kontaktfrau (Frauenbeauftragten) bestellen. Für zwei

oder mehrere Dienststellen kann eine gemeinsame Kontaktfrau (Frauenbeauftragte) bestellt werden, wenn dies

unter Berücksichtigung der Personalstruktur der Dienststellen der Verwirklichung der Gleichbehandlung und

Frauenförderung nach dem 1. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes am besten entspricht.

2. (2)In Dienststellen mit bis zu 300 Dienstnehmerinnen kann eine Kontaktfrau (Frauenbeauftragte), in Dienststellen

mit mehr als 300 Dienstnehmerinnen eine weitere Kontaktfrau (Frauenbeauftragte) bestellt werden.

3. (3)Die Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) sind auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen.

In Kraft seit 10.10.2024 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 35 B-GlBG Bestellung der Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten)
	B-GlBG - Bundes-Gleichbehandlungsgesetz


